
II -~38:l (ter Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

1982 -10- 01 
Prls. :.:....--__ _ 

A n t rag 
----------------------

No • ./!J9/9 

der Abgeordneten Dr. Heindl, Dkfm. DDr. König, Dipl.Vw.Dr. Stix 

und Genossen 

betreffend die Erlassung eines Bundesgesetzes über Lenkungsmaß­

nahmen zur Sicherung der Energieversorgung (Energielenkungs­

gesetz 1982). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

. 
I 
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.' Bun.desgesetz vom X X X ~ X 
über Lenkllogsm:lßnmmen zur Sicherung der 

Energieversorrgung (Energidenkungsgesetz1982) 

Der N;l:io;taI,ac hat besch!ossea: 

ARTIKEL I 
(Verfassung~bestimmung) 

Die Erfassung und Aufhebung ,,"on Vorschrif­
ten, vfic sie im vorliegenden BundesgesetZ ent­
halten sind. sowie die VoUziehung dieser Vor­
schriften sind für die Zeit vom Wirks:lmkeits-: 
beginn dieses Bundesgesetzes bis 30. Juni 1984-
auch in den Belange"n Bunclessache, hinsichdidl 
derer da$ Bundes-Verf:usungsgesetz in der Fas­
sung von 1929 etwas ander~ vorsieht. Die im 
Art:. II" geregeltem Angelegenheiten können -
unbeschadec der Stellung des Landeshauptm:tnnes 
gemäß An:. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßg:lbe 
des § 9 von Einrichtungen der gesetZlichen 
Inter-essenvertrerungen im übertragenen Wir­
kungsbereich und nach Maßgabe des § 15 von 
Landesl:utvet"'" ...... ..j1ern als Bundesbehörden unmit-
telbar versehen werden. ~ 

ARTIKEL II 

1!. Anwendung von Lenkung3tD:lßnahmen 

§ 1. (1) Lenkungsmaßnahmen nach diesem 
Buru!~es::'CZ kön:.nen, 

1. zur AbwenJung einer unmittelbar drohen­
den Scörun-g mit nicht wiedergut~um~che:l­
dem Schaden für die Energieversorg'.lt!.g 
österreicb oder zur Behebung einer bereits 
eingetretenen Störung der Ener-gievenor­
gung ÖSterreichs, sofern diese Störung 

a) keine s:!.lsonalo': Verknappungsersche:inung 
dar;teUL; oder 

b) durc:h m.arktgerechte Maßnahmen ni6t, 
nicht rechtzeitig oder nur m.it U!lverhält­
nismäßigell Mitteln abgewende1: oder 
beheben werden kann, oder 

i .~ 

2. soweit es zur Erfullung der Verpfllditung­
zur Inkraftseu:ung von Notstandsmaßnah­
men auf Grund von Beschlüssen aus dem 
Übereinkommen uber ein Internationales 
Energieprogramm, BG BI. N r. 317/1976. 
erforderlich ist, 

erg-riffen werden. 

(2) Lenkungsmaßnahmen haben im Fall des 
Abs. 1 Z. 1 die Deckung des lebenswichtigen Be­
darfe.\l an Energie einschließlich jenes für Zwetke 
der müit:irischen Landesverteidigun.g, die Auf­
rechterh:titun-g einer ungenörten Gütererzeu.,ooung 
1.m&. Leistungsentellung sowie die Versorgung 
der Bevölkerung und sonstiger Bedarfstr:ißer 
sicherzustellen, im Fall des Abs. 1 Z. 2 die Er­
füllung der Verpflichtun.gen auf Grund von Be­
schlüssen aus dem übereinkommen über ein 
Internationales Energieprogramm zu ermögli­
chen. 

' .. 

\ 

199/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 13

www.parlament.gv.at



- 3 

(3) Lenku~gsmJ.ßn·ahmen können in ihrer Ge­
samtheit. einzeln odel."" in Verbin.dung mitein-' 
an<!er un;!.bh:in~l", davon erc-riffen werden ob 
.... ..... 0 b 7 

eine m Abs_ ! Z. 1 genannte Störung nur Teile 
des Bunclesgebieres oder nUr bestimmte Zweige 
der Energieversorgung betrifft. Triffe eine in 

.• 1\05. 1 Z. 1 genannte Störung nur Teile des 
I ßundesgebietCi. können Lenkungsmaßnahmen 
! auch auf Teile des Bunde50"ebietes beschränkt 
. werden. 0 

(-!) Lenkungsmaßnlh;nen dürfen nur in einem 
soldH:ß Ausmlß und für eine sokhe Dauer er­
:;riffen werden, als. es ZU'" Abwendung oder zur 
Behebung; .der Störung; oder zur Erfüllung der 
Verpflichcungen auf Grund von Beschlüsseo. aus 
dem übereinkommen über ein Internationales 
En::rgieprogramm unbedingt: erforderlich ist.. In 
die Unverletzlichkeit des Eigentums un.o, in die 
Freiheit der Erwerb3cäcigkeil: d~rf nur einge­
griffen wer'den. wenn die im Ab,. 2 gen:mnten 
Ziele nicht aru:.lerSl e.reiche werden können.. 

§ 2. (1) Die Bund.esregiertlIl;fj hat durch Verord­
nung festzustellen, ob uoo wekhe VonW!ietzun­
gen des § 1 Ab,. 1 gegeben sind.. 

(2) Lenkungsrn..aßlnJuneQ diirte!1 nur für die 
Dauer von sechs Monatelll ergriffen werden. Im 
Fall einer bereits emgecree;;;nenStörullg' der 
Energievel:"S<Orgung is;;; eme Vedäng~ über die 
Dauer von sechs Mom.tel1\ mit Zustimmung des 
H:mptausschusse!t dCll Nationalntcs möglich. 
Falis die Vonuss~tzuo:gen des § 1. Aln. 1 bereits 
vor Ablauf von sechs Mon;m~n wegf~ hat 
dies di~ Bundesrezierung durch VerordnU!l~ fest­
zustellen. 

(3) Lenkungs:m.ßnahmen sind Gurch Verord­
nWlg des BundesministerOl für lhnJel" Gewerbe 
UM Industrie vorzusehen. Solche Veroromugen 
ha.ben jed<er:rfalh getreX1DX für le!!kungm11.3aah­
men fü/:' Energieträgw uDtd für Lenk~ 
na.hmen zur Sidterung; der ?lektriziLäCI'Tersor­
gung zu ergehen.. 

(4) Verordnungen nach den §§ 3 bi.ll 19 dieses 
Bundesgeseut:SI sind im ,,.AmtsbI3ti: zur Wiener Zei­
tung" kundzumachen und treten mi~ iruer Kund­
macnung in Kraft. sofern nicht ein spärere:r Zeit­
punkt für dali Ynk.r:Uttrerei"i berummt wird. ISt eine 
Kundmachung im ,,Amubi<!.t& zu .. Wienet Zeitung" 
nich~ oder nicht zeitgereche möglich, ist die Ver­
ordnung in ander::r geeigneter Weise - so insbe­
sondere durch Rundfunk oder sonstige akustische 
Mitte~ odeli' Veröffenclichung in einer oder mehre­
ren Tageszeitungeru - kundzum;tchcl'l . 
.... ---- ..... . 

(5) Der BUlldesmi.o.i..'tef' für Handd.,. Gewerbe 
und Induscrie Mt dem N.lleioo.lllnt errunili bin­
nen drei MOllaten EUch dean ErgreVetll von Len­
kun:gsm:1.ßnahmeno in deI:' Folge illl AbsÜD.dea 
von zwei Mon2.t.e!l übe? die getroffeDetA Leu­
kungsm;l.ßnihmeIll zu berichten. . 
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2. l.enkungsmaßn:ahmen für Energieträger 

§ 3. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und In-dustrie kann: wenn die Voraus­
setzungen des § 1 Ah,. 1 zutreffen, nach den 
Bestimmungen des § 1 Abs. 2 bis 4 durch Ver­
ordnun.g folgende Lenkungsmaßnahmen für 
Energietdger vorsehen: 

L Verfü~ngs-. Zugriffs- und Beschbgnilime.. 
rechte für Energieträger (§ 4); 

2. Vor3chriften über die Produktion. den I 
Transpon:. die Lagerung, die Verteilung, die I 

Abgabe, den Bezug, die. Beschränkung der! 
Einfuhren uoo die Verpflichtung zu Aus-' 
fuhren für Energieträger (§ 5); 

3. Beschrinkungen des Verkehrs (§ 6); 

+. McldepfIichten (§ 7). 

(2) Energieträger. die Lenkungsmaßnahmen 
unterzogen werden können. sind: 

1. Erdöl und Erdölprodukte; 

2. sonstig: flüssige Brenn- und Treibstoffe, aus­
gen<>mme11 betrieblich anfallende Abfall­
stoffe; 

3. feste fossile BreO:nStoffe; 

I 4. gasförmige Bre~toffe. awgenommen das 
aus biogenen AbfalJ.stOffen erzeugte Gas. 

I 

(3) Energieträger. die zur Sichentel1ung der 
öffentlichen Energievenorgung vorrätig gehaltea 
wer<f~n un.d nidll: zur Abgabe an Dritte bestimmt 
sind, bleiben diesem Zwec!t vorbehalten. 

1
0 -- (4fDi~im Abs. 2 genannten Energietr:tger kön­

nen LenkuDgsmaßnahmen nach diesem Bundesge­
setz auch dann unterzogen werden. wenn sie als 
Rohstoff verwendet werden. 

I 
IJI 

(S) Energieträger, die im Eigentum oder Be­
sitz eines Let.ztverbr;luchers stehen und nicht zur 
Abg;lobe an Dritte bestimmt sind und der Dek­
kung des betrieblichen oder persönlichen Bedar­
fes odet' des Bedarfes seiner Haushaltsangehöri­
gcn dienen, dürfen keinen Maßnah...-nen gem3.ß 
5 J Abs. I Z. Iod erZ . 2 u n t erz 0 gen 
werden. 

§ 4. . Maßnahmen gem:Lß § 3 Abs. 1 Z. 1 
ha-ben sich zunächst auf die c-:tch anderen Rechts­
vorschriiten gebitdeten PBichtnoCSt:lndsreserven 
an Energiettigern zu beziehen. WelUl es sich als 
unabdingbar erweist, kÖl1.tlen sie auch Transport­
mittel. Lagereinrichtuo.gea und Verteilungsein. 
richtungen für Energieträger umIowen. 

§ 5. (I) Verordmlngen gemäß § 3 Abs. 1 Z. 2 
können insbesondere vorsehen, daß Energie­
träger nur in zeitlich, örtlich oder mengerunäßig 
beschränktem Umfang oder nur für vordring­
liche Versorgungszwecke oder zur Erfütlung 
völkerredldicher Verpflichtungen abgegeben, be­
U>gen und verwendet werden dürfen. Die Ver­
ordnungen bedürfen, soweit sie den Transport 
von Energieträgern betreffen, zu ihrer Erlas­
sung des Einvernehmens mit dem Bundesmi.nister 
für Verkehr. 

,-.' 

.. 

\ 
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§ 7. (1) In Verordnungen gemäß § 1 Abs. 1 
Z. 4 kön~cn Unternehmungen, die Energieträger 
eaeugen, bearbeite~ verarbeiten. verbr1udlen. 
e:nbg::rr:. für sidl oder ;Hl .. :Ierc: verwahren oder 
damit h~[de!.n. verpflidltet werden, Meldungen 
über die Erzeugung. Bearl.lcirung un-d Verarbei­
tung. den Zu- und Abgang sowie den Lager­
bestand zu fcstge:etztcn Terminen zu erstatten 
sowie Auskünfte über Betriebsverhälenisse zu 
erteilen. 

(2) D~;:- B;;n::!i:smii"!:stcr für Ha.ndel. Gewerb:: 
und Industrie b.ua. die gemäß Aas.! zu ertei­
lenden Meldungen und Auskünfte übe;:-priifen. 
Hiezu kann er sich der Behörden der allgemei­
nen staatlichen Verwaitung bedienen. Den Kou­
troUorganen ist jederzeit Zutritt zu den Betriebs­
stätten und Lagerräumi:n u.:ld die Einsicht.'Uhme 
in gesc.~äfdiche UncerL.gen über Energieträger 
Zu gewähren.. Die für die überprüfung enorder­
lidlen Auskünfte sind ihnen zu erteilen. . 

§ 8. Für Vermögensll:tchteile, die durch. Mill-. 
nahmen auf Grund. des § 3 Abs.l Z.1 und 2 ent­
stanJ.en ;;in.d, is~ eine En::.schidigo.mg in GeLd zu 
leiseen. übet' die Encschidigullg ist auf Antrag 
vom BUllde5Gtinister Eilt- H;mdd. Gewerbe und. 
Industrie durch Bescheid abzusprechen.. Dieser: 
Besdteid ist innerhalh von adle Wodlen nach 
AntragsceUun-g zu ecb.ssen. In.c.erh:.l;b von drei 
Monate!l n2ch ZusceUung des Bes6eid~ kann. 
die Fes:::s;:z~ euu':r Etltsdüd.iguo.g durch du 
or.deniliche G!!C'icht: beantragt werden.. Zuständig 
ist das Bezi.rksge.icht; in des><:n Spr~el der 
At:rtragsteHe!' seme:J. Wohnsitz, sofern der An­
tragsteller eine ju;:istische Person oder eine I'er­
sonengesellsch:tfc de$ Hmdelsrechtes ist, diese 
i.\ren Sitz b.t:.. H;;.t cl:!, Antrag$teHer keinen 
WOhnSl1:Z bezie-.h:::::::.g>77eise Sitz i:;l InhnJ., so 
ist das Be-zir:<:sg:!rid1: zust:irtdig, in dessen 
Spren-gd die I"ihßn:thme gesetz:: worden i5t. Du 
Verfa..'1::e:l ri6r::: sich nach den Bestimmun~en 
über das genchcli6e Verfahren außer- Streit­
sachen, wobei die Bestimmungen des ELseahahn­
enteignungsgesetzes 1954. BGEL Nr. 71, über 
die gerichtliche Fesm.:llung der Ents6idigung 
sinngemiß anzuwenden sind. Mit dem Einlangen 
des Antr .. ges beim Bezirksgericht tritt der n.u:b 
dem zw:;'.::n Satz erlassene Beschetd. außer 
Kraft. Wird der Antrag zurückgezogen. so tritt 
der Bescheid wieder im. vollen Umfange in 
Kraft:. 

§ 9. Die Durchführung der gemiß § 3 erlasse­
nen Verordnun-gen obliegt, sofern nicht der Bun­
desminister für Hanü~ Gewerbe l.I"OId loowtne 
betraut ist, den Behörden der allgemeinen st:t.1.t­

lidlen Verwaltung und den Gemeinden im 
übertragenen Wirkun~bereich. Die Aufgaben, 
die von den einzelnen Behörden wahr­
zunehmen sind, sind in den Verordnungen 
gemäß § 3 unter Bed:tdltnahme auf die Zweck­
mäßigkeir, Einfadlheie, Rasdlheit, Kostene!"$par­
nis un·J Wirksamkei,: der Durchführung festzu­
legen. Der BU'l;desminister für HanJd, Gewerbe 
und Indus~rie kann darüber hinaus Einricht:ungen 
der gesen:Ech~n Inceressenvercrecungen im über­
~ra.g;:nen Wirkungsbereidt her;;.n;:i.:hen, wenn dies 
zur ras:herc'1 Durc.~führung d~r VerordnunGen 
geeignet ers :he:nc. 

\ 
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3. Lenh;n:;;m:a1r.:thmen zu: Sicherung der Elek­
trizit:itsversorgung 

§ 10. D::r' Bundesminister' für' H:m.del. Ge­
werbe und Industrie kann, wenn die Voraus­
setzungen des S 1 Abs. 1 zutreffen, nach den 
Bestimmungen des § 1 Abs. 2 bis 4 durch Ver­
ordnunl; folgende Lenkungsnußn:lhmen zur' 
Sicherscdtung der Elektrizititsvet'Sorgung vor­
sehen: 

t. Vorschreibung von Landesverbrauchskon­
tingen'ten für' die Länder es 12); 

2. Regelung der Abgabe der verfügbaren elek­
trischen Energie an die Verbraucher (S 13); 

J. Erteaung VOll Anweimngen ~n Elektrizi­
tätsvenorgungsunternehmungen und Be­
sitzer von Eigenanlagen zur Stromerzeugung 
(S 14). 

§ t 1. Zur Durchführung der Lenkungsm~ 
nahmen gemäß S 10 ist im Rahmen des Bun.des­
ministeriums für Handel" Gewerbe und Iodunrte 
ein Bundesl15~vertei.ler einzurichten. dU' Mit­
glied des Vorsuo..des oder Prokurist der" Ver­
buntdgesellsdla.ft ($ 5 des 2. V erstutlichun~ 
gesetzes, BGBL NI'. 8111947) sein muß. 

§ 12. Verordnungen gemäß S 10 Z. 1 haben die 
Energievet'Sorgu.ag in den einzelnen Lindern zu 
berücksichtigen. 

§ 13. Verordnungen gemlß S 10 Z. 2 haben 
vorzusehen, daß die Regelung der' AbgJ.be der 
ver'fügbaren elektrischen Energie an die Ver­
braucher nach dem Grade" der Dring!idtkeit er­
folgt. Insbc:son.d.ere können Stromverbraucher 
vorübe:,g~he!ld vom Strombezug a.usgesch1<»sell 
oder im Strombezug bescbric.kc werden. Erfor­
derlichenfalls können Seromverbr:Lucber mic 
einem Monatsverb~uch von mehr als 
100 000 kW'n aw dem Lance$Verbnucb.skontin­
gen~ a.usgesdüed.en ur.d ihr Bezug einer ge­
son.derten Regelung unterzogen werd.e::z. 

§ 14. Verordnungen gemliß S 10 Z. 3 haben 
die Erte:JI11lg jener' Anweisungen a.n Elektrizi­
titsversorguagsuntemehmung"..!l und Besitzer 
von Eigenanhgea. zur Stromerzeugung vorzu­
sehen, die zur Sicherstellun-g d"er Venorgung mit 
elektrischer Energre notwendig sind.: 
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§ 15. (1) Die Durchführung von Lenkungs- . 
m:lßnahmen gemäß S 10 hinsichtlid\, der bndes­
vcrbr.1uchskontingente (§ 10 Z. 1 und S 12) 
obliegt dem bndesLlStverceilcr, der Mitglied des 
Vorst:lodes (der Direktion) oder Prokurist der 
jeweiligen Lan.desgesellsdl:lft (§ J des 2. Ver­
stutlichungsgesetzes. BGBl. Nr. 81/1947) sein 
muß. Er ist vom L:lndesh:luptffi:lnn zu bestellen 
und 2-bzu.berufen. ' 

(2) Dem L:lndesIutverceiler obliegt insbeson­
dere 

J. die Verteilung des Landesverbuuchskontin­
gentes (Abs. 3); 

2. die Regelu:lg der Abgabe der verfügbaren 
. elektrischen Energie :m die Verbraucher 

(Abs.4). 

(3) Bei der Verteilung des Landervcrbr:mchs­
kontingentes ist der Lmdeslastverteiler an die 
bundeseinheitliche Verteilungsregelung gebunden. 
sofern sidt nicht aus der Stromlage ergibt. dill 
eine Abw'eichuog von der bund:::seinheitlichen Re­
gelung zu keiner Gehhr einer Obersc.~reiruog des 
Lmdesverbnudukontingentes führen wird. Wird 
d:tS L2."ldesverbnudukoncingcllt überschri~ten, so 
kmn der Bundeslastverteiler die nötigen Maß­
IUlunen mit bindender Wirkung für d:tS be­
treffende Bundeshnd erlassen. Un:lusgenürzte, 
nicht speicherb~re Energieübenchüsse f1ieß~n, so­
lange sie der Bund:::slast'J'er-..eile:r nicht einer ;:n­
deren Verwendung zuführe, dem Lande$ver-
brauc:hskontingent zu. { 

, (4) Die Regelung der Abgabe der verfügbaren 
elektrischen Energie an die Verbrauche!" hat mcn 
dem G.ade der Dring!i6keic zu erfolgen. Ins­
besondere können Stromverbraucher vorüberge­
hend '10m Srrombezug ausgesdJ.!os;en oder im 
Strom bezug besdu:inkc werden. " 

(5) Verordnungen des Land::slaltverteilers sind 
in den für amtliche Kundm:ld1uogen im Lande üb­
licherweiie herangezogenen Tageszeitungcn kund­
zumachen. 

§ 16. (1) FÜI" die entgegen neschränkungsmlß­
nahmen für den Stromverbrauch mehrver­
brauchte elektns.:he Energie haben die Elektnz:i.­
titsversorgung3unternehmunge:1. ~f-ehrverbrauch~­
gebühren zum Strompreis einzuheben . 

. :(2) 'Die Höhe der Mehrve-rbrauch~gebüh:en ist -
durch Verordnung des Bundesministers für Hm- \ 
del. Gewerbe und Industrie eemiß § 10 unter 
Bedachm:ilime auf die Höhe des unzulissigen 
Mehrverbrauches gesuffelt festzulegen. Sie: dJA je 
Kilow:mstunde das Zehnhche des jeweih für den 
betreffenden Abnehmer geltenden Kilow:1t".stun-
denpreises nicht übersteigen. Die eingehobenea 
Mehrverbrauchsgebühren verbleiben den Elektrizi­
tltsversorgungsuntemehmung,=n und sind zur 
Bedeckung der Kosten der Lcn~u~:;~m,.ßruhmeil 

-zur Sicherung der ElekcrizLt.lCSVersorg'.lng zu ver-
wenden. 

.. (3) Zur Vermeidung win:;d1lftlicher und sozi:1-
lel" Härtefille br.n der Landes!lS(Veneiler auf 
binnen zwei \'Q'oc.~~rt einZ1.:brir.:,~nd!rt Amrag die 

I Mehrv.;rbrJud1,,;pb'I:1r~n Ju;..h fj;:-;,::::J errn~3.i­
gen. Bei Vernr.l".Jl~rn. J~ro![\ Ver!-'rl\J __ ~ durch 
den Eur.l..!e<:;tl~t'i" ... r~c.~~r ei:1~r ~<"~onJ:rte~ Rege­
lung un:nzo;en wid, steht di ... se ß<::u;3nis dem 
BunJ~~bst\e;rc..-1:er zu. 
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§ 17. (1) Die Kosten des Bundeslastverteilers 
hat die Verbundgesellschaft, die Kosten des Lan­
desiastverceilers hat die jeweilige Landesgesellscbft 
zu tragen. 

(2) Dem Bundesl:mvertei!er stehen für die Aus­
übung dieser Funktion die personellen und sachli­
chen Mittel der Verbundgese!lschaft, dem l.:J.ndes­
lastverteiler stehen für die Ausübung dieser Funk­
tion die personellen und s:l.chlichen Mittel der 
jeweiligen landesgesetlscha& zur Verfügung, 

§ 18. (1) Die Regelungen de.r auf Grund. der­
§§ 12 bis 17 erg-mgen<:n Verordnungen und Be­
scheide, die Regelunge:1. der auf Grund diere? 
Verordnungen c.g::.ngenen Bescheide und die Re­
gelung der Mehrverbraudl5gebühren (§ 16) gelten 
als Bestandteil der allgemeinen ued be!Onder.en 
Stromabgabebedingungcn und der Suomliefe­
rungsvertt'iige. 

(2) Ka.rm ein Vertng wegen M:illna.t,men. die 
auf Grund der §§ 10 bis 15 getroffen W"-rden, 
nicht oder nicht gehörig erfüllt werden, so ent­
stehen keine Schac.enersauarspri.iche gegen den 
Schuldner-. Die Best:i.rr> ... mu.<lg~!l des Arnt5hAft'.ln~s­
gesetzes, BGBI. Nr. 20/19+9', L"l. der jeweils &.::1-
tendeu Fassung, werden hiedurch nicht berührt. 

§ 19. Sowei:: es zur Sim;!iStdlung der Ele:<;rn­
zitä,:syersorgung erfordel."liG~ ist. sind Eneuger. 
Vc:bratz0.~,:;r und \V!~d.~r,..erkäufer von elek::ri­
scher Energie zur AuskUnltser:eiJung an den Bun­
deshstverteiler und i.n. dessen Wirkungsbereich 
an den L:ndeslastverteiler verpflichte!:. 

4. Beiräte 

§ 20. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie wwie z.ur Vor­
bereitung und Begutachtung von Maßnahmen 
gemäß den §§ 3 bis 9 wird beim Bundesmicist,;:­
rium für Handel, Gewerbe und Industrie ein 
Beirat errichtet (Energie1enkungsbeirat). Er ist 
insbesondere vor Erhssung einet" Verordnung 

. gemäß § 2 Abs. 1 und § :; anzuhören. 
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(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzuge­
hören: 

1. zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, dc[" BUi1.­

desministerien für Ausw:irtil;e Angelegenhei­
ten. für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Lmdcsver;;cidigung, für Lmd- u.ld 
Forstwirtschaft, für soziale Verwaltung und 
für Verkehr; 

2. je zwei Vertreter der Bundeskarnmer de .. "e­
werblichen Wirtschaft, der Präsidentenh Jn­
ferem: der Landwirtsdu.frskammern öster­
reichs, des ös:cerreichischen Arbeiterkammer­
tage$ und des t1sterreichismen Gewerk­
schaftsbund.:s; 

3. der Bundeslastverteiler; 

4. je ein Vertreter der Länder; 

5. je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl­
wirtschaft, des Erdölhandets. der Erdgaswirt­
smaft und der Kohlenwirtsduf:c; 

6. ein Vertretet" des Verbandes der Elektrizi­
tätswerke Österrams. 

§ 21. (1) Zur Ber::m.mg des Bundesm.i.nliters für 
Handel. Gewe:be und. Industrie sowie zur Vor­
bereitung U!ld Beg-'oluchtung von Maßnlhm.en 
gemäß den §§ 10 bis 19 wird beim Bundesmini­
sterium für H:mdd, Gewerbe und Industr-1e ein 
Bei!.'"at errichtet (I.astverteilungsbeirat). Er ist 
insbesondere vor Erhssung einer Verordnung I 
gemäß § Z Abs. I u:ld ) 1Q anzuhören. 

(2) Dem Ber-::.t haben ah 1li-.:glieder ,mzug~-' 
hören: 

1. zwei. Vertrete:- des Bund~.sministeriums für 
Handel, Gewe:~ und Indunn:: und je ein 
Vertrete!.'" des Et!odeskanzleramtes, der Bun­
de$min.isterien für Auswärtige Angelegenhei­
ten, für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesverreidigung. für Land- und 
FOf"Stwin:schafc" für soziale Verwaltung und 
für Verkehr; 

2. je zwei Vertrete!." der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der P.äsidenten­
konferem: der Landwirtschaftskammern 
österreich" des Osterreichismen Arbeiter­
kammertage3 und des tJsterreichischen Ge-' 
werkschaftsbundes; 

3. der Bundeslastverteiler; 

4. die Landeslastverteiler; 

5. je ein Fachmann :tU! dem Gebiet der Erdöl­
wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgaswin:­
sch:U"c und der Kohlenwirtschaft; 

6. vier Vertreeer des Verb:tndes der Elektrizi­
tätswerke österreichs sowie ein Vertreter des 
österreich ischen Energiekons~mentenver­
bandes. 

' .. 

\ 
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§ 21. Die Mitgliede!:' der Beiräte sind vom 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie zu bestellen. Die im § 2Q Abs. 2 Z. 2, 4 
und 6 und im § 21 Ab!. 2 Z. 2 und 6 genannten 
Mitglieder sind auf Vorschlag der entsendenden 
Stelle, die im § 20 Abs. 2 Z. 5 und im § 21 
Abs. 2 Z. 5 genannten Mitglieder sind auf Vor­
schlag der Bundeskammer cl!;!r gewerblichen Wirt­
schaft: zu:: :!stellen. 

§ 23. (1) Den Vorsitz im Beirat gemäß § 20 
führt der Bundesminister für Handel. Gewerbe 
und Industrie" der sich. durch einen Beamten 
seines Ministeriums vertreten lassen kann.. Den 
Vorsitz im Bein.1: gemäß § 21 fühn: der Bundes· 
lastverteiler. Die Geschäfte der Beiräte sind vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zu. führen. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit der Beiräte ist: 
die ordnungsgemäß erfolgte Einladung aUe,r Mit­
glieder de31 Beirate5l und die Anwesenheit von 
mindestem einem Drittel der Mitglieder erfor­
derlich. Ist zu Beginn einer Sitzung die erfor­
derliche Zahl der Mitglieder niche anwesend,. so 
haben die Beiräte eine Stunde nach dem in der 
Einladung genannten Termin neuedich zusam­
menzutreten und die Tagesordnung ohne Rüdt­
sicht auf die ZW! der anwesenden Mitglieder zu 
behandeln. 

(3) Die Anhörung; der Beiräte kann bei Ge­
fahr im Verzug entfallen.. Die Beiräce sind jed.cxh 
nachträglich unverzüglich mi;; der Angelegenheit 
zu befassen. Im Falle de:J § 21 ist jedenhlb der 
Bundeslast:vertei.!er, in seinem Wirkungsbereich 
der LandesLutvenei.ler zu hörell. 

§ 24. Die Beiräte haben ihre Gesmäft:sordn.un­
gen mit einfacher Mehrheit :m be5'chließen.. Die 
Geschäftsordnungen habe1:l unter Bedzdltnahme 
auf die §§ 2J bis 23 die Täcigkei& der Beirir.e 
möglidut zwedunäßig zu regeln. S~ bedürfen 
der Genehmigung des Bundesministers für Han­
del. Gewerbe und Industrie" die zu erteilen ist. 
wenn sie dieser Voraussetzung eoupredten. 

§ 25. Die t,.1itglieder der Beiräte dürfen Amn-. 
Geschäfts· odel" Betrieb1geheimrusse, die ihnen in 
dieser Eigensdtaft anvertraut wurden oder zu­
gänglich geworden sind. während der Dauer 
ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer 
Funktion nieh:: offenbaren oder verwerten. Sie 
sind. soweit sie niche beamtete Vertreter sind, 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer' 
Obliegenheiten zu verpfiidltem. 

/ 
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(2) Die Bundespolizeibehörden haben die von 
ihren Organen dienstlich wahrgenommenen Ver­
waltungsüben:retungen gemiß § 23 Z. 1 und S 29 
der zuständigen Beziduverwaltungsbehörde an­
zuzeigen. 

6. Schluß- und Oberg:lOgsbestimmungell 

§ 34. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1982 
in K.uft und am 30. Juni 1984 außer Krut. 

§ 35. Soweit die Verordnung des Bundesmini­
sters für Handel. Gewerbe und Industrie vom 
23. Juni 1975. BGBl. Nr. 362, betreffend die 
Durchführung statistischer Erhebungen über die 
ElektrizitätsWirtschaft, auf Grund des Lastver­
teilungsgesetzes 1952. BGBI. NI'. 207. erl:usen 
wurde, bleibt sie als Bundesgeset% weiter in 
Kraft, bis ihren Gegensund regelnde Besnm­
mungen auf Grund dieses Bundesgeseo:es in Wirk­
samkeit getreten sind. 

Artikel m 

(1) Mit der VoUziehung des Art. I dieses Bun­
desegesetzes in die Bundesregierun~ betr:lUt. 

(2) Mit der Votlziehung des Ar-_ Ir dieses Bun­
desgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlidl des S 2 Ab,. 1 und 2 die Bun­
desregierung; 

2. hinsidltlidl des S 33 der Bundesminister für 
In.o.eres; 

3. hinsichtlich des S S vierter bis siebenter Satz. 
des § 18 und des S 32 der Bundesminister 
für Justiz; 

4. hinsichtlid! des § 6 Abs. 5 der Bundesmini­
ster für HUldei, Gewerbe uod lndunrie im 
Einvernehmen mie den Bundesmini.stem für 
Landesverteidigung und für Verkehr sowie 
nach M:1ßg-abe dieser Bestimmung aud! dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft; 

5. r...insid'ltlich des § S Abs. 1 zweiter Satz der 
Bundesmuwter für Handel., Gewerbe und 
Industrie im Einve:-nehmen mit dem Bun­
desminister für Verkehr; 

6. im übrigen der Bundesminister für Handel. 
Gewerbe und. Industrie. 

.. 
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Begründung= 

Das Energielenkungsgesetz, BGBl.Nr. 319/1976, zuletzt i.d.F. 

BGBl.Nr. 313/1982, gibt die M5g1ichkeit, für die wichtigsten. 

Energieträger und für die Elektrizität im Falle einer drohenden 

oder bestehenden Energiekrise Lenkungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Um für Verbraucher Anreize zu geben, bereits zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt Krisenlager anzulegen, bestimmt das Gesetz, daß hin­

sichtlich solcher Letztverbraucherlager für den Eigenbedarf 

keine Lenkungsmaßnahmen ergriffen werden dürfen. Ober den Um­

fang dieser Ausnahme haben sich jedoch Zweifel, ergeben, die einer 

Klärung zuzuführen wären. 

Da das Energielenkungsgesetz mit ,dem Erdöl-Bevorratungs- und 

Meldegesetz hinsichtlich der Bewirtschaftung von Energien in 

Krisenzeiten eine Einheit bildet und das Erdöl-Be~orratungs­

und Meldegesetz neu erlassen werden soll - siehe den gleich­

zeitig eingebrachten Antrag der Unterfertigten auf Erlassung 

eines Erd61-8evorratungs- und Meldegesetzes 1982 ~ wäre auch 

das Energielenkungsgesetz als Energielenkungsgesetz 1982 neu 

zu erlassen. 

In formeller Hinsicht wird beantragt,den Antrag unter Verzicht 

auf eine erste Lesung dem Handelsausschuß zuzuweisen. 

.. 

.' 
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